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die Aemter hiemit ernstlich aufgefordert , sich
des regelmäßigen und ununterbrochenen Fort,
gangs der Schutzblattern - Impfung , nach
Maaßgabe der desfalls bestehenden Vorschrif¬
ten , mit Eifer anzunehmen , und alle Indivi¬
duen , welche nicht zeitig geimpft sind , zu den
verordnmigsmäßig jährlich Statt habenden
öffentlichen Impfungen zu ziehen . Zmglei-
chen werden die Eingesessenen angewiesen , ihre
Kinder , welche sie zeitig impfen zu lassen ver¬
säumt haben , zu den öffentlichen Impfungen,
so wie zur Controlle , an den bestimmten Orten
und zur bestimmten Zeit , in Folge der vorher
erfolgten Kündigung oder vorhergegangener
Amtspublication , unfehlbar Zu stellen , indem
diejenigen , welche ohne begründete Entschuldi¬
gung auebleiben , auf die von dem Impf-
Arzte dem Amte deshalb sofort zu machende
Anzeige , nicht allein in eine polizeyliche Brü¬
che genommen , sondern auch angehalten wer¬
den sollen , dem Impf - Arzte die Kosten einer
zweyten Reise besonders zu bezahlen.

7 ) Militair - Com Mission- Bekannt¬
machung vom 28sten Februar  1825 . ,
pudl . am i6ten ejusä.

Gerichtsstand Seine Herzogliche Durchlaucht

s-st-lltenWehr*^ ^ " vermöge HöchstenRescripts vom 24sten
Pflichtigen, d d. M . anzuordnen gnädigst geruhet , daß die-
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